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Beschlussvorschlag
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt:
Die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Veränderungssperre zur 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Am Wittenbecker Landweg“ der Stadt 
Ostseebad Kühlungsborn.
Der Bürgermeister wird beauftragt den Beschluss öffentlich bekannt zu machen.
Sachverhalt
Die Stadtvertreterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 16.09.2021 die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 und zur Sicherung der 
Planungsziele eine Satzung über eine Veränderungssperre beschlossen. Das 
Änderungsverfahren sollte bis Ende 2021 abgeschlossen sein.
Das Planungsziel bestand in der Präzisierung der textlichen Festsetzung zur 
Bauweise und Größe der Grundstücke. Die Größe der Baugrundstücke je 
Einzelhaus sollte auf 750 m² festgesetzt werden um den Planungswillen für das 
Wohngebiet noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Einer zu massiven und 
verdichteten Bebauung sollte entgegengewirkt werden.

Nach durchgeführter Öffentlichkeitsbeteiligung und Prüfung der eingegangenen 
Stellungnahmen wurde festgestellt, dass die Festsetzung wie sie dem Entwurf zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 zu entnehmen ist, unzulässig wäre.
Daher kann das Änderungsverfahren nicht fortgeführt werden.
Gemäß § 17 Abs. 4 BauGB ist eine Veränderungssperre vor Fristablauf ganz oder 
teilweise außer Kraft zu setzen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass 
wegfallen.

Finanzielle Auswirkungen
Nein
 

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs- und Folgekosten) € 



Jährliche Folgekosten € 

Eigenanteil € 

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse / Beiträge) € 
Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung
(Mittelabfluss, Kapitaldienst, Folgelasten ohne kalkulatorische Kosten) € 

Veranschlagung im Haushaltsplan Nein / Ja, mit € 
• Produktkonto  

 
Anlage/n

1 Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Veränderungssperre 1. 
Änderung B-Plan Nr. 41 Anlage Beschlussvorlage 2022-60-006 
(öffentlich)



Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
41 "Am Wittenbecker Landweg“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 

 
Aufgrund der §§ 14 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I.S. 3634), einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen 

sowie aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V, GVOBl. M-V S. 777) vom 13. Juli 2011, einschließlich aller rechtsgültigen Ände-
rungen, hat die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn am 
24.02.2022 folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Veränderungssperre für 
den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 41 „Am Wittenbecker Land-
weg“ beschlossen:  
 

§ 1 
Außerkrafttreten / Inkrafttreten Aufhebung 

 
Die Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 41 "Am Wittenbecker Landweg“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn tritt 
am Tage nach der Bekanntmachung der Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Ver-
änderungssperre für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 
"Am Wittenbecker Landweg“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn außer Kraft.  
 
Die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbe-
reich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Am Wittenbecker Landweg“ der Stadt 
Ostseebad Kühlungsborn tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist zur Verdeutlichung in einem Übersichtsplan dar-
gestellt. Dieser ist Bestandteil der Satzung und als Anlage 1 beigefügt ist. 
 
 
 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
ausgefertigt am  
 
 
 
 
        (Siegel) 
Rüdiger Kozian 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 1 
 
Übersichtsplan: Geltungsbereich der Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Verände-
rungssperre für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Am 
Wittenbecker Landweg“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
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